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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 

des Ortsgemeinderates 
der Ortsgemeinde Feusdorf 

 
Sitzungstermin:  17.12.2020 
Sitzungsbeginn:  19:00 Uhr 
Sitzungsende:  21:20 Uhr 
Ort, Raum:  Feusdorf, im Bürgerhaus 

 

ANWESENHEIT:   

Vorsitz 

Herr Franz-Josef Hilgers Ortsbürgermeister    

Mitglieder 

Herr Wolfgang Cawello Beigeordneter    

Herr Thomas Fantke       

Herr Arno Finken Erster Beigeordneter    

Herr Tobias Matthias Konertz       

Herr Rudolf Linden       

Herr Andreas May       

Herr Marius Michels       

Herr Steffen Möller       

Herr Markus Regnery       

Herr Gerhard Schneider       

Verwaltung 

Herr Hans Peter Böffgen Verbandsgemeindebürgermeister    

Frau Petra Sonntag 
Protokollführung / 
Haushaltssachbearbeitung 

   

 

Fehlende Personen:   

Mitglieder 

Herr Hermann Pelz    entschuldigt 

Herr Markus Thielen    entschuldigt 

 
 
Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Feusdorf waren durch Einladung vom 7. Dezember 2020 auf 
Donnerstag, den 17. Dezember 2020 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der 
Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße 
Einberufung wurden keine Einwendungen erhoben. Der Ortsgemeinderat war beschlussfähig. 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates vom 17.12.2020 Seite 2 von 8 
 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Einwohnerfragen 

3. Annahme von Zuwendungen 

4. Änderung der Friedhofssatzung 

5. Zweckvereinbarung Kindergarten Jünkerath 

6. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feusdorf für die Jahre 2021 und 2022 - 
Beratung und Beschlussfassung 

7. Informationen des Ortsbürgermeisters 

8. Anfragen / Verschiedenes 

Nichtöffentliche Sitzung 

9. Niederschrift der letzten Sitzung 

10. Mögliche Ausweisung eines neuen Baugebietes 

11. Informationen des Ortsbürgermeisters 

12. Anfragen / Verschiedenes 

 
Zur Tagesordnung wurden folgende Änderungen eingebracht: 
 
Der Tagesordnungspunkt 5 „Mögliche Ausweisung eines neuen Baugebietes“ wurde durch einstimmigen 
Beschluss in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verschoben. 
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Protokoll: 
 
TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung 
 
Sachverhalt: 
 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Feusdorf vom 14. Oktober 2020 ist allen 
Ratsmitgliedern zugegangen. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht. 
 
 
TOP 2: Einwohnerfragen 
 
Keine. 
 
 
TOP 3: Annahme von Zuwendungen 

Vorlage: 1-3167/20/11-163 
 
Sachverhalt: 
 
Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinde-bzw. Stadtrat, 
wobei die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine 
Wertgrenze von 100 € übersteigt. 
 
Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um 
vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat. 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Zuwendungen: 
 

Art der 
Zuwendung 

Zuwendungsgeber 
Umfang der 
Zuwendung 

Zuwendungszweck 
Sonstige 

Beziehungen zum 
Zuwendungsgeber 

Geldspende 
29.10.2020 

Bürgerdienst Lepper e.V., 
Daun 

1.000,00 € 
Renovierung eines 
alten Wegekreuzes 

 

Geldspende 
09.11.2020 

Karl und Margaretha Brang, 
Feusdorf 

80,00 € Wegekreuz  

Geldspende 
09.11.2020 

Unbekannter Spender 175,00 € Seniorenarbeit  

Geldspende 
12.11.2020 

Manfred und Dietgard 
Lehmann, 
Feusdorf 

50,00 € Wegekreuz  

Geldspende 
17.11.2020 

Dr. Gerd Opatz, 
Feusdorf 

500,00 € Wegekreuz  
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Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 11   
 
 
TOP 4: Änderung der Friedhofssatzung 

Vorlage: 2-2592/20/11-165 
 
Sachverhalt: 
 
Die Friedhofssatzung soll neugefasst werden. 
Das Urnenhochbeet wurde bereits im Sommer hinzugefügt, jedoch sind weitere kleinere Änderungen 
notwendig, die rot markiert sind. 
Die Nutzungszeit wird von 35 auf 30 Jahre reduziert. Einzelne Grabmalhöhen sind anzupassen, da in der 
Örtlichkeit die Grabmale teilweise höher sind als die Maße in der Friedhofssatzung. Mit der neuen 
Festlegung der Höhe hat die Ortsgemeinde ein konkretes Maß, welches der Steinmetz einhalten muss. 
Die Übrigen rot markierten Stellen sind kleine Änderungen/Neuerungen. 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt die Neufassung der Friedhofssatzung mit den entsprechenden Änderungen 
(u.a. Nutzungszeit, Höhe Grabmale). 
 
§ 9 Abs.- 1 wird wie folgt geändert: 
 

§ 9 Grabherstellung 
 

(1) Die Gräber werden von den Beauftragten der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder 
verfüllt. 

 
 
§ 20 Abs. 2 b und c 
 

 
 
 Neu Höhe bis 0,90 m 

§ 20 Abs. 3 b und c  
  neu auf 0,80 m.  
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10 cm stark und 10 cm über soll angewendet werden. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 11   
 
 
TOP 5: Zweckvereinbarung Kindergarten Jünkerath 

Vorlage: 3-0222/20/11-162 
 
Sachverhalt: 
 
Die Kindertagesstätte St. Antonius Jünkerath steht im Eigentum der Ortsgemeinde Jünkerath. Die 
Betriebsträgerschaft führt die Kita gGmbH Trier.  
 
In der bestehenden Zweckvereinbarung, die zum 01.01.2011 in Kraft trat, wird die Kostenaufteilung in § 3 
wie folgt geregelt: 
 

§ 3 
Kostenaufteilung 

 
(1) Die nicht durch Erträge (Elternbeiträge, Zuschüsse Dritter) gedeckten Aufwendungen werden zwischen 

den zum Einzugsbereich nach § 2 gehörenden Ortsgemeinden aufgeteilt. Zu den Aufwendungen gehören 
die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtung erforderlichen unmittelbaren Personalkosten bzw. 
Personalkostenumlage an die Trägergesellschaft nach § 12 KitaG und die Sachkosten gem. § 14 KitaG. 
Abschreibungen für Anlagevermögen, für die Investitionskostenzuschüsse von den Ortsgemeinden an die 
Ortsgemeinde Jünkerath geflossen sind, werden bei der v. g. Berechnung nicht berücksichtigt. 
 

(2) Zu den Aufwendungen nach Abs. 1 gehören auch die Zinsen aus Investitionskrediten, die für 
Maßnahmen an der Kindertagesstätte getätigt worden sind, sofern keine Investitionskostenzuschüsse 
geflossen sind. 
 

(3) Die Kostenaufteilung erfolgt je zur Hälfte nach der Zahl der Kinder im Kindergartenalter (vier Jahrgänge) 
und nach der Einwohnerzahl gemäß Fortschreibung des Statistischen Landesamtes, jeweils nach dem 
Stand vom 30.06. des Vorjahres. 

 
(4) Die Aufteilung der Kosten wird nach Vorlage der endgültigen Berechnung der Personalkostenumlage für 

das vorangegangene Rechnungsjahr von der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll vorgenommen. 
Auf die zu erwartenden Jahreskosten werden Abschläge jeweils zum 01.07. erhoben. 

 
(5) Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Umlageberechnung auch die Abschreibung unter den 

Sachkosten nach § 14 KitaG berücksichtigt, erfolgt keine Kostenbeteiligung nach  
§ 15 Abs. 2 KitaG. 
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(6) Soweit die Ortsgemeinde Jünkerath Entscheidungen zu treffen hat, welche finanzielle Auswirkungen auf 
die übrigen Ortsgemeinden haben, sind diese rechtzeitig vorher einvernehmlich mit diesen zu treffen. 

 
Die Regelungen bedeuten, dass eine unmittelbare Beteiligung an den Investitionen bisher nicht erfolgt; 
lediglich die Abschreibungen und Zinsen aus dem Schuldendienst werden im Rahmen der Verteilung der 
laufenden Kosten auf die beteiligten Ortsgemeinden umgelegt. Die Investitionen und die damit 
einhergehenden evtl. Kreditaufnahmen werden allein durch die Ortsgemeinde Jünkerath getragen.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die Erweiterungsmaßnahme an der Kita, die im Haushalt der Ortsgemeinde 
Jünkerath mit 660.000 € abzüglich Zuschüssen von 215.000 € veranschlagt ist, stellt sich die Frage, ob die 
Abrechnung für Investitionen nicht umgestellt werden sollte. Folge hieraus wäre, dass die beteiligten 
Gemeinden aufgrund des Verteilungsschlüssels in ihren Haushalten sog. Investitionskostenzuschüsse 
veranschlagen, die in der Bilanz dargestellt werden. Jede Gemeinde muss selbst – falls keine 
entsprechenden finanziellen Mittel vorhanden sind – einen eigenen Investitionskredit zur Deckung der 
anteiligen Finanzierungslücke aufnehmen. Die entsprechenden Abschreibungen laufen direkt im eigenen 
Haushalt.  
 
Die Aufteilung der Kosten für die Investitionsmaßnahme „Erweiterung Kita“ würde sich bei einer Aufteilung 
nach Investitionskostenzuschüssen und aufgrund des Verteilungsschlüssels hälftig nach Einwohner- und 
Kinderzahlen (Stichtag: 30.06. des Vorjahres) wie folgt darstellen: 
 

Einzugsgemeinden Kinderzahlen   Einwohner   Gesamt  Gemeindeanteil 

  
01.08.2013- 
31.07.2017 %-Anteil 30.06.2019 %-Anteil %-Anteil   

Esch 20            17,24    447 12,67 14,96 66.560,96 € 

Feusdorf 10              8,62    497 14,09 11,36 50.534,17 € 

Gönnersdorf 9              7,76    473 13,41 10,58 47.102,03 € 

Jünkerath 69            59,48    1819 51,57 55,53 247.100,34 € 

Schüller 8              6,90    291 8,25 7,57 33.702,50 € 

Gesamt 116 
         

100,00    3.527 100,00 100,00 445.000,00 € 

 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Entwurf zur Änderung der bestehenden Zweckvereinbarung 
vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig abgelehnt 
Nein: 11   
 
 
TOP 6: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feusdorf für die Jahre 2021 und 

2022 - Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: 1-3190/20/11-164 

 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 95 Abs. 5 Satz 2 GemO kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für 2 Haushaltsjahre, nach 
Jahren getrennt, enthalten. Von dieser Möglichkeit will die Ortsgemeinde Feusdorf für die Haushaltsjahre 
2021 und 2022 Gebrauch machen.  
 
Die Haushaltssatzung nebst Plan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde dem Ortsgemeinderat durch 
den Ortsbürgermeister am 25.11.2020 zugeleitet. 
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In der Zeit vom 28.11.2020 bis zum 11.12.2020 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme 
durch die Einwohner offen gelegen.  
 
Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.  
 
Für das Haushaltsjahr 2021 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Jahre 2021 und 2022 weist im 
Ergebnishaushalt 2021Erträge in Höhe von 666.550 € und Aufwendungen in Höhe von 694.010 € aus, so 
dass ein Jahresfehlbetrag von 27.460 € erwartet wird. 
 
Der Saldo er ordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf minus 7.560 €. 
 
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2021 beläuft sich auf 
3.000 €.  
 
Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für das Jahr 2021 weisen einen Saldo von 4.560 € aus.  
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021 werden nicht 
festgesetzt. 
 
Für das Haushaltsjahr 2022 
 
Für das Jahre 2022 weist der Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 662.250 € und Aufwendungen von 
668.020 aus, so dass ein Jahresfehlbedarf von 5.770 € erwartet wird.  
 
Der Saldo er ordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 14.130 €. 
 
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2022 beläuft sich auf 
48.100 €.  
 
Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für das Jahr 2022 weisen einen negativen Saldo von 
62.230 € aus.  
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022 werden nicht 
festgesetzt. 
 
Beschluss: 
 
Der Ortgemeinderat beschließt die Haushaltsatzung nebst Plan für die Haushaltsjahr 2021 und 2021 in der 
Fassung des vorliegenden Entwurfs. 
 
Vorbehaltlich des Beschlusses im nichtöffentlichen Teil für das Baugebiet soll der Plan wie folgt geändert 
werden: 
 

 25.000,00 € für die Aufstellung eines Bebauungsplanes; 

 350.000,00 € für einen möglichen Ankauf von Baugrundstücken; 
 
Eine Kreditermächtigung von 350.000,00 € wird benötigt. 
 
Aufgrund der Baumaßnahmen wird lediglich ein Plan für das Haushaltsjahr 2021 aufgestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 11   
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TOP 7: Informationen des Ortsbürgermeisters 
 
Sachverhalt: 
 

 Ortsbürgermeister Hilgers gratuliert Ratsmitglied May zur Geburt des Nachwuchses. 
 

 Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Rüddel“: 

Der seit 2008 gültige BBP wurde nun für die letzten Baugrundstücke geändert. Wir haben uns den 

Wünschen der Bauinteressenten und der „heutigen“ Zeit angepasst. Zudem wurden die seit 2008 

geänderten Bauverordnungen angepasst und geändert. Die Änderung ist rechtskräftig. 

 

 Änderung der Vorfahrtsregelung an der Kreuzung K69/K72 – hier wurde am23.11.2020 die 

verkehrsbehördliche Anordnung den beteiligten Stellen bekanntgegeben. Damit wird die nach dem 

Straßenausbauprogramm des Kreises zurückgenommene Baumaßnahme, zumindest in diesem Teil, nun 

im Frühjahr 2021 umgesetzt. 

 

 Die zweckgebundene Finanzzuweisung des Landes für den „Neubau Buswartehalle Feusdorf“ wurde 

zurückgezogen. Grund: Der Antrag wurde nicht rechtzeitig gestellt. 

 

 Baugebiet „Sonnenweg“; 4 Grundstücke wurden in 2020 verkauft, 3 weitere sind vorreserviert, 3 frei 

und verkaufbare Grundstücke können wir noch anbieten. 

 

 Sanierung des 360 Jahre alten Wegekreuzes: Bisher stehen Spendenzusagen von 2.130,00 € fest, eine 

weitere vom Landesdenkmalamt des Landes steht aus. Der Auftrag ist an das günstigste Unternehmen 

nach Neidenbach vergeben (3.800,00E). 

 

 Bau und Einrichtung des Urnenhochbeetes auf unserem Friedhof mit bis zu 64 Urnenbelegungen. Damit 

haben wir nun 4 verschiedene Urnenbestattungsmöglichkeiten und mit der Erstbestattung-Wiese eine 

weitere Erd-Bestattungsart, weg vom klassischen Einzel- oder Doppelgrab in großer Form. 

 

 Windkraft wurde intensiv vorbesprochen und hat sich als nicht durchführbar erledigt. 

 

 PV-Anlagen: Vorgespräche mit 2 Anlagen-Betreibern stocken, wegen dem fehlenden FNP. 

 
 
TOP 8: Anfragen / Verschiedenes 
 
Keine. 
 
 
 

Für die Richtigkeit: 
 
 
 
gez. Franz-Josef Hilgers  gez. Petra Sonntag 

Franz-Josef Hilgers 
(Vorsitzender) 

 Petra Sonntag 
(Protokollführerin) 

 



Friedhofssatzung

der Ortsgemeinde Feusdorf 

vom XX.XX.2020

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Der Ortsgemeinderat Feusdorf hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) vom 14. Dezember 1973 (GVBl. S. 419), in der derzeit geltenden Fassung sowie 
der §§ 2 (3), 5 (2) und 6 (1) Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) vom 04. März 1983 (GVBl. 
S. 69) in der derzeit geltenden Fassung am XX.XX.2020 folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird:

1. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für den im Gebiet der Ortsgemeinde Feusdorf gelegenen und von ihr ver- 
walteten Friedhof.

§ 2 Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Einrichtung) der 
Ortsgemeinde.

(2) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die
a) bei ihrem Tode Einwohner der Ortsgemeinde waren,
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte haben oder
c) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BestG zu bestatten sind.

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofs- 
verwaltung.

§ 3 Schließung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofes können ganz oder teilweise für weitere Bestat- 
tungen oder Beisetzungen gesperrt (Schließung) oder anderen Zwecken gewidmet 
werden (Aufhebung) - vgl. § 7 BestG.

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen 
ausgeschlossen. Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen 
oder Beisetzungen in Wahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird dem Nutzungsbe- 
rechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder 
Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte zur Verfügung gestellt. Au- 
ßerdem kann er die Umbettung bereits in diesem Grab bestatteter Leichen verlangen, 
soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist.

(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte der Toten 
verloren. Die in Reihen- oder Urnengrabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit 
noch nicht abgelaufen ist, die in Wahlgrabstätten, falls die Nutzungszeit noch nicht ab- 
gelaufen ist, auf Kosten der Ortsgemeinde in andere Grabstätten umgebettet.

(4) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberech- 
tigte einer Wahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein 
Aufenthalt bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzei- 
tig werden sie bei Wahlgrabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen- oder Ur- 
nengrabstätten - soweit möglich - einem Angehörigen des Verstorbenen mitgeteilt.

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Ortsgemeinde auf ihre Kosten entsprechend den 
Grabstätten auf dem Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrab- 
stätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.
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2. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten

Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder 
einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen.

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof

(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu ver- 
halten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, Kinderwagen und Rollstühle sowie 
Handwagen zur Beförderung von Material zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge 
von zugelassenen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung 
sind ausgenommen,

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung, Beisetzung oder Ge- 

denkfeier störende Arbeiten auszuführen,
d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofs- 

verwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren,
e) Druckschriften zu verteilen,
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen 

oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen sowie Rasenflä- 
chen zu betreten,

g) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen,
h) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,
i) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben,
j) die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck 

des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit der Bestattung / Beisetzung zusammenhän- 

gende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind 
spätestens vier Tage vorher anzumelden.
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§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung und Instandhaltung 
von Grabstätten befasste Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof, 
vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen, der vorherigen Zustimmung 
durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 
Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion 
nach § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) mit der Maßgabe Anwen- 
dung, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1 VwVfG vier Wochen beträgt. Das Ver- 
fahren kann über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Landesgesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenhei- 
ten vom 27.10.2009 GVBl. S 355, in der jeweils gültigen Fassung abgewickelt werden.

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und 
persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. Diese ist dem 
Friedhofspersonal vom Gewerbetreibenden oder seinen Mitarbeitern auf Verlangen 
vorzuzeigen.

(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 
nicht mehr vorliegen und die Gewerbetreibenden trotz zweimaliger schriftlicher Mah- 
nung gegen die Bestimmungen der Friedhofssatzung verstoßen.

(5) Abgebaute Grabmale, Einfassungen, Fundamente und Platten hat der Gewerbetrei- 
bende mitzunehmen und auf eigene Kosten bis zum Wiederaufbau zwischen zu lagern 
bzw. zu entsorgen.

(6) Rest- und Verpackungsmaterial, das bei gewerblicher Arbeit anfällt, ist von den Ge- 
werbetreibenden vom Friedhof auf eigene Kosten zu entsorgen.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung 
anzumelden. Für die Beisetzung von Aschen gilt § 15 Abs. 6.

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch 
das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den An- 
gehörigen und der zuständigen Religionsgemeinschaft fest.

(4) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen – soweit nicht im Einzelfall Rechtsvor- 
schriften entgegenstehen, z.B. wenn in Fällen des § 159 StPO die schriftliche Geneh- 
migung der Staatsanwaltschaft aussteht -, innerhalb von zehn Tagen nach Eintritt des 
Todes erfolgen. Aschen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung 
beigesetzt werden, andernfalls werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Ver- 
antwortlichen gem. § 9 BestG) in einer Urnengrabstätte beigesetzt.

(5) In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, eine Mut- 
ter / einen Vater mit ihrem / mit seinem nicht über 5 Jahre alten Kind in einem Sarg zu 
bestatten. Mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung können auch Geschwister im Alter 
bis zu 5 Jahren in einem Sarg bestattet werden.
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§ 8 Särge

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht schwer verrottbar sein, soweit nichts 
anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,00 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 
sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

§ 9 Grabherstellung

(1) Die Gräber werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten der Friedhofs- 
verwaltung ausgehoben und wieder verfüllt. Die Leistungen können unter Beachtung 
der Bestimmungen dieser Friedhofssatzung auch von Angehörigen des/der Verstorbe- 
nen oder in Nachbarschaftshilfe erbracht werden.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 1,00 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,40 m starke 
Erdwände getrennt sein.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher auf seine Kosten entfernen zu las- 
sen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör 
durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden müssen, sind die dadurch entstehen- 
den Kosten durch den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.

§ 10 Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollende- 
ten 6. Lebensjahr 20 Jahre.

§ 11 Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzli- 

chen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustim- 
mung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen 
innerhalb der Ortsgemeinde in den ersten fünf Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen 
eines dringenden öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte in 
eine andere Reihengrabstätte sind innerhalb der Ortsgemeinde nicht zulässig. § 3  
Abs. 2 bleibt unberührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit 
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet 
werden.
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(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus 
Reihengrabstätten / Urnengrabstätten die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei 
Umbettungen aus Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Die Orts- 
gemeinde ist bei dringendem öffentlichem Interesse berechtigt, Umbettungen vorzu- 
nehmen.

(5) Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie kann sich dabei 
auch eines gewerblichen Unternehmers bedienen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der 
Umbettung.

(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grab- 
stätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unter- 
brochen oder gehemmt.

(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behördli- 
che oder richterliche Anordnung hin ausgegraben werden.

4. Grabstätten

§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstätten

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten,
b) Wahlgrabstätten,
c) Urnengrabstätten als Reihen- und Wahlgrabstätten sowie Anonymgrabstätten,
d) Rasengräber als Reihengrabstätten für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen,
e) Urnenhochbeet als Reihen- und Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen,
f) Ehrengrabstätten.

(2) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können Rechte 
nur nach dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung 
des Nutzungsrechts an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unverän- 
derlichkeit der Umgebung.

§ 13 Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für Erdbestattungen, die der Reihe 
nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden schrift- 
lich zugeteilt werden.

(2) Die Grabstellen haben folgende Maße:

für Verstorbene bis zum 
vollendeten 6. Lebensjahr 
(Länge x Breite)

für Verstorbene ab dem 
vollendeten 6. Lebensjahr 
(Länge x Breite)

Teilbereich A 1,20 m x 0,60 m 2,00 m x 0,90 m
Teilbereich B 1,20 m x 0,60 m 2,20 m x 0,90 m
Teilbereich C 1,20 m x 0,60 m 2,20 m x 0,90 m

Die Teilbereiche sind aus Anlage 1 ersichtlich.
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(3) Soweit bei Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vorhandene Grabstellen andere Maße 
haben, bleiben diese unverändert.

(4) In jeder Reihengrabstätte darf – unbeschadet der Regelung in § 7 Abs. 5 – nur eine 
Leiche bestattet werden.

(5) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei- 
ten wird 3 Monate vorher veröffentlicht und durch ein Hinweisschild auf dem betreffen- 
den Grabfeld bekannt gemacht.

§ 14 Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen auf ein Nutzungsrecht für die Dauer von 
30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Die Verleihung des Nutzungsrechtes ist nur 
bei Eintritt eines Sterbefalles möglich.

(2) Das Nutzungsrecht wird nach Zahlung der festgesetzten Gebühr verliehen. Es wird 
eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthält, ausgestellt. Aus dem 
Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes.

(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben.
(4) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die Ru- 

hezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum 
Ablauf der Ruhezeit verlängert worden ist.

(5) Das Nutzungsrecht kann nur einmal für die gesamte Wahlgrabstätte wiederverliehen 
werden. Die Wiederverleihung erfolgt auf Antrag zu den in diesem Zeitpunkt geltenden 
Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechts und zu den in diesem Zeitpunkt 
geltenden Gebühren.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte für den Fall 
seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. 
Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungs- 
recht in nachstehender Reihenfolge über:
a) auf den überlebenden Ehegatten,
b) auf die Kinder,
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
d) auf die Eltern,
e) auf die Geschwister,
f) auf die nicht unter a) bis e) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen Angehörigen der 
Gruppe die nach Jahren älteste Person nutzungsberechtigt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf eine Person aus dem 
Kreis der in Abs. 6 Satz 2 genannten Personen übertragen. Der Rechtsnachfolger hat 
bei der Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um- 
schreiben zu lassen.

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu er- 
gangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei Ein- 
tritt eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung 
und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.
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(9) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grab- 
stätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe 
ist nur für die gesamte Grabstätte möglich.

(10) Die Grabfelder haben folgende Maße:
a) für Einzelgräber gelten die Maße der Reihengräber
b) für mehrstellige Grabstätten gelten folgende Maße:

Doppelgrabstätten 
(Länge x Breite)

Dreiergrabstätten 
(Länge x Breite)

Teilbereich A 2,00 m x 2,00 m 2,00 m x 3,50 m
Teilbereich B 2,20 m x 2,20 m 2,20 m x 3,50 m
Teilbereich C 2,20 m x 2,20 m 2,20 m x 3,50 m

Die Teilbereiche sind aus Anlage 1 ersichtlich.

(11) Soweit bei Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vorhandene Grabstellen andere Maße 
haben, bleiben diese unverändert.

(12) Wahlgrabstätten können zu Gemischten Grabstätten umgewidmet werden. Gemischte 
Grabstätten sind bereits durch Erdbestattung belegte Wahlgräber (§ 14 Abs. 1), in de- 
nen auf Antrag des Nutzungsberechtigten zusätzlich die Beisetzung von bis zu 2 
Aschen je Grabstelle gestattet werden kann.

(13) Eine Beilegung einer Asche kann erfolgen, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht 
überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit nach § 
10 verlängert worden ist und eine Gebühr für die Beilegung einer Urne in Höhe der 
Gebühr eines Urnenwahlgrabes entrichtet wird.

§ 15 Urnengrabstätten

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden:
a) in Reihengrabstätten 1 Asche
b) in Wahlgrabstätten:

Einzelwahlgrabstätten bis zu 2 Aschen,
Doppelgrabstätten bis zu 4 Aschen,
Dreiergrabstätten bis zu 6 Aschen

c) in Urnenreihengrabstätten 1 Asche
d) in Urnenwahlgrabstätten:

Einzelurnenwahlgrabstätten 1 Asche,
Doppelurnengrabstätten bis zu 2 Aschen

e) Urnenanonymgrabstätten 1 Asche
f) Rasengrabstätten 1 Asche
g) in eine Urnenhochbeetgrabstätte bis zu 2 Aschen

(2) Urnengrabfelder haben folgende Maße:
a) Einstellige Urnengrabstätten haben eine Länge von 0,90 m und eine Breite von 

0,80 m.
b) Doppelurnengrabstätten haben eine Länge von 0,90 m und eine Breite von 1,60 

m.
(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach belegt und erst im To- 

desfall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden.
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(4) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag ein Nutzungsrecht für die 
Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird.

(5) Urnenanonymgrabstätten sind Aschenstätten, die von der Friedhofsverwaltung ohne 
Namensangabe belegt werden. Das Feld für anonyme Urnenbestattungen befindet 
sich auf dem rechten Friedhofsteil.

(6) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmel- 
dung sind eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheini- 
gung des Trägers der Feuerbestattungsanlage über die Einäscherung beizufügen.

(7) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihengrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

§ 15 a Rasengräber

(1) Rasengräber sind diejenigen Gräber, die ohne Gestattung der Auswahl eines Platzes 
auf einem besonders hierfür ausgewiesenen Gräberfeld abgegeben werden.

(2) Die Grabstätte ist innerhalb von 2 Monaten mit einer Steinplatte mit dem Namen und 
dem Geburts- und Sterbejahr in einer Größe von 50 x 30 x 4 cm zu versehen, die 
durch die Angehörigen oder deren Beauftragten verlegt wird. Die Grabplatte darf nicht 
mit erhabenen Zahlen und Buchstaben versehen sein.

(3) Grabeinfassungen, Grabmale, Grabzubehör wie Blumenvasen, Grableuchten etc. sind 
auf den Rasengräbern nicht zulässig.

(4) Die Pflege der Gräber obliegt der Friedhofsverwaltung.

§ 15 b Urnenhochbeet

(1) In besonders ausgewiesenen Grabfeldern werden Urnen in Urnenhochbeeten 
beigesetzt.

(2) Es wird zwischen Einzelurnengrab und Tiefenurnengrab unterschieden:
a) Einzelurnengrab ab 0,80 m Tiefe – mit Belegung von 1 Urne,
b) Tiefenurnengrab ab 1,20 m Tiefe – mit Belegung von 2 Urnen, dies ist vor der ersten 
Beisetzung zu klären.

(3) Das Urnenhochbeet ist 1,20 m breit, 5,20 m lang und 0,80 m hoch.
(4) Die Anlage und Pflege der Grabstätten erfolgt auf Dauer der Ruhezeit durch die 

Friedhofsverwaltung, die Angehörigen können jedoch auch Blumenschmuck aufbringen. 
Grablichter sind auch möglich, jedoch ohne Lampenhüllen.

(5) Seitens der Ortsgemeinde wird an der Mauer des Urnenhochbeetes ein kleines 
Edelstahlschild mit Gravur in der Größe von 15,0 cm x 7,5 cm mit dem Namen, Geburts- 
und Sterbejahr des Verstorbenen angebracht.

§ 16 Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt ausschließ- 
lich dem Friedhofsträger.

5. Gestaltung der Grabstätten

§ 17 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede Grabstätte ist – unbeschadet der besonderen Anforderungen für Grabfelder mit beson- 
deren Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die 
Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
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§ 18 Wahlmöglichkeit

(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften und 
Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften eingerichtet.

(2) Die verschiedenen Grabfelder sind in einem Belegungsplan festgelegt (siehe Anlage 1 
zur Satzung).

(3) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob diese in einem 
Grabfeld mit allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soll. Ent- 
scheidet er sich für eine Grabstätte mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so be- 
steht die Verpflichtung, die Gestaltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung einzuhal- 
ten. Eine entsprechende schriftliche Erklärung ist durch den Antragsteller zu unter- 
zeichnen.

(4) Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch ge- 
macht, wird eine Grabstätte im Friedhofsteil mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
zugeteilt.

6. Grabmale

§ 19 Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften

Die Grabmale auf Grabfeldern mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften unterliegen in ihrer 
Gestaltung und Bearbeitung keinen besonderen Anforderungen. Die übrigen Regelungen 
gelten jedoch uneingeschränkt.

§ 20 Gestaltung der Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestal- 
tungsvorschriften

(1) Die Grabmale in Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften müssen aus wet- 
terbeständigem Werkstoff - Stein, Holz oder Metall (z.B. Schmiedeeisen) – hergestellt 
sein und handwerksgerecht, schlicht und dem Werkstoff gemäß gearbeitet sein. Nicht 
zugelassen sind alle nicht aufgeführten Materialien, Zutaten, Gestaltungs- und Bear- 
beitungsarten, insbesondere Beton, Glas, Emaille, Kunststoffe und Lichtbilder.

(2) Auf Grabstätten für Erdbestattung sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig:
a) Auf Reihengrabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 6. Lebensjahr:

1. Stehende Grabmale:
Höhe 0,50 m, Breite bis 0,50 m, Mindeststärke 0,10 m

2. Abdeckplatten:
bis zu 2/3 der Grabfläche

3. Liegende Grabmale:
sind zulässig, bis zur einer Neigung von 10°

b) Auf Reihengrabstätten für Verstorbene ab dem vollendeten 6. Lebensjahr:
1. Stehende Grabmale:

Höhe 0,80 m, Breite bis 0,60 m, Mindeststärke 0,12 m
2. Abdeckplatten:

bis zu 2/3 der Grabfläche
3. Liegende Grabmale:

sind zulässig, bis zur einer Neigung von 10°
c) Auf Wahlgrabstätten:

1. Stehende Grabmale:
a) bei einstelligen Wahlgräbern:

Höhe bis 0,80 m?, Breite bis 0,60 m, Mindeststärke 0,12 m
b) bei zweistelligen Wahlgräbern:

Höhe bis 0,80 m?, Breite bis 1,20 m, Mindeststärke 0,14 m
c) bei dreistelligen Wahlgräbern:

Höhe bis 0,80 m?, Breite bis 1,80 m, Mindeststärke 0,14 m.
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2. Abdeckplatten:
a) bei einstelligen Wahlgräbern:

bis zu 2/3 der Grabfläche
b) bei mehrstelligen Wahlgräbern:

bis zu 2/3 der Grabfläche
3. Liegende Grabmale:

sind zulässig, bis zur einer Neigung von 10°
(3) Auf Grabstätten für Urnenbeisetzungen sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig:

a) Auf Urnenreihengrabstätten:
1. Stehende Grabmale:

Höhe 0,60 m?, Breite bis 0,55 m, Mindeststärke 0,10 m
2. Abdeckplatten: bis zu 1/1 der Grabfläche
3. Liegende Grabmale:

sind zulässig, bis zur einer Neigung von 10°
b) Auf Urnenwahlgrabstätten:

1. Stehende Grabmale:
a) bei einstelligen Urnenwahlgräbern:

Höhe bis 0,60 m?, Breite bis 0,55 m , Mindeststärke 0,10 m
b) bei zweistelligen Urnenwahlgräbern:

Höhe bis 0,60 m?, Breite bis 1,10 m, Mindeststärke 0,12 m
2. Abdeckplatten:

a) bei einstelligen Urnenwahlgräbern: 
bis zu 1/1 der Grabfläche

b) bei mehrstelligen Urnenwahlgräbern: 
bis zu 1/1 der Grabfläche

3. Liegende Grabmale:
sind zulässig, bis zur einer Neigung von 10°

(4) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung des § 17 für vertretbar hält, kann er 
Ausnahmen von den Vorschriften der Absätzen 1 bis 3 und auch sonstige bauliche An- 
lagen zulassen.

(5) Die Bereiche mit besonderen Gestaltungsvorschriften ergeben sich aus der dieser Sat- 
zung beigefügten Anlage.

§ 21 Zustimmungserfordernis zum Errichten und Ändern von Grabma- 
len

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedürfen der vorherigen schriftli- 
chen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen der Grabmalentwurf mit Grundriss und 
Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials und seiner Bearbeitung. In 
besonderen Fällen kann die Vorlage des Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen 
einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Für die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen 
ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absät- 
ze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden ist.
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§ 22 Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemeinen anerkannten Regeln des 
Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und 
auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt 
für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

§ 23 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem 
Zustand zu halten. Sie sind zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, und zwar in der 
Regel jährlich zweimal - im Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst - . Verant- 
wortlich dafür ist bei Reihen- und Urnengrabstätten, wer den Antrag auf Zuteilung der 
Grabstätte (§ 13) gestellt hat; bei Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. Sie haften 
für Schäden, die durch das Umstürzen von Grabmalen, Grabmalteilen oder sonstigen 
baulichen Anlagen verursacht werden.

(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, sonstigen baulichen Anlagen oder von 
Teilen davon gefährdet, ist der für die Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) verpflich- 
tet, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung, auf Kosten des Verantwortli- 
chen, Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen) treffen. Wird der ord- 
nungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht in- 
nerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwal- 
tung dazu auf Kosten des Verantwortlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Tei- 
le davon entfernen. Die Ortsgemeinde ist verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate 
aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder über das Einwohnermelde- 
amt nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und 
ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt 
wird.

§ 24 Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale und Grabeinfassun- 
gen nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten, nach Ablauf der 
Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nut- 
zungsrechten sind die Grabmale, Grabeinfassungen und Grabschmuck innerhalb einer 
Frist von drei Monaten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungs- 
zeit wird durch öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. Kommt der Berechtigte die- 
ser Verpflichtung nicht nach, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte 
abräumen zu lassen. Lässt der Verpflichtete das Grabmal nicht binnen drei Monaten 
abholen, geht es entschädigungslos in das Eigentum der Ortsgemeinde über. Sofern 
Grabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Ver- 
pflichtete die Kosten zu tragen.
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7. Herrichten und Pflege der Grabstätten

§ 25 Herrichten und Instandhalten der Grabstätten

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 17 hergerichtet und dau- 
ernd instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte 
Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.

(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten 
der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher gem. § 9 BestG), bei Wahlgrab- 
stätten ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich.

(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 
pflegen oder damit einen Dritten beauftragen.

(4) Reihen- und Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach der 
Bestattung, Wahlgrabstätten innerhalb von sechs Monaten nach der Verleihung des 
Nutzungsrechtes hergerichtet werden.

(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 
der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

§ 26 Grabfelder / Einfassung

(1) Die Grabstätten sollen bepflanzt werden. Die Bepflanzung darf jedoch die anderen 
Grabstätten sowie die öffentlichen Anlage und Wege nicht beeinträchtigen. Die Be- 
pflanzung darf die zulässige Höhe der Grabmale (§ 20) nicht überschreiten. Dies gilt 
entgegen § 29 auch für Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Änderungssatzung bis 
zugeteilt oder erworben sind.

(2) Die Einfassung neu anzulegender Grabstätten sollen 10 cm? stark und 10 cm? über 
dem gewachsenen Boden verlegt werden.

§ 27 Vernachlässigte Grabstätten

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder bepflanzt, hat der Ver- 
antwortliche auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in- 
nerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstät- 
te nach ihrem Ermessen auf seine Kosten herrichten lassen.

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt für 
die Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 eine öffentliche Bekanntmachung oder 
ein Hinweis auf der Grabstätte.
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8. Leichenhalle

§ 28 Benutzen der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit 
Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. Die Friedhofsverwaltung kann 
hierfür bestimmte Zeiten festlegen, wobei in besonderen Fällen (z. B. Unfalltod) Aus- 
nahmen möglich sind.

(2) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Bei- 
setzung endgültig zu schließen.

(3) Die Särge, der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen meldepflichtigen 
Krankheit Verstorbenen, sind sofort zu schließen und sollen in einem besonderen 
Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Be- 
sichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarz- 
tes.

(4) Die Reinigung der Leichenhalle erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. Eine Gebühr für 
die Reinigung ist anteilig in der Gebühr für die Nutzung der Leichenhalle, die sich aus 
der jeweils geltenden Haushaltssatzung ergibt, enthalten.

9. Schlussvorschriften

§ 29 Alte Rechte

(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben 
sind, richten sich Ruhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 30 Haftung

Die Ortsgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung des Fried- 
hofs sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entste- 
hen.

§ 31 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die 

Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1),
3. gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 verstößt,
4. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 6 Abs. 1),
5. abgebaute Grabmale, Einfassungen pp. nicht mitnimmt und zwischenlagert bzw. 

entsorgt sowie Rest- und Verpackungsmaterial nicht entsorgt (§ 6 Abs. 5 u. 6),
6. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11),
7. als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender 

Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder 
verändert (§ 21 Abs. 1 und 3),

8. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 24 Abs. 1),
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9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält (§§ 22, 
23 und 25),

10. Grabstätten nicht oder entgegen § 26 bepflanzt,
11. Grabstätten vernachlässigt (§ 27),
12. die Leichenhalle entgegen § 28 Abs. 1 betritt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet wer- 
den. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 02.01.1975 (BGBl. I S. 80) in 
der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung.

§ 32 Gebühren

Für die Benutzung der von der Ortsgemeinde verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen 
sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Haushaltssatzung zu entrichten.

a) Gebührenschuldner sind bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestat- 
tungsgesetzes verantwortlich sind, und der Antragsteller.

b) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen nach der 
Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung.

c) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebüh- 
renbescheides fällig.

§ 33 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Friedhofssatzung vom 22.09.2005 in der Fassung der Änderungssatzung vom 22.09.2014 
und alle übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.

§ 34

Soweit diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält, gilt im Übrigen das 
Bestattungsgesetz.

Feusdorf, XX.XX.2020

(Siegel)

gez. Franz-Josef Hilgers
(Ortsbürgermeister)
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Haushaltssatzung  

der Ortsgemeinde Feusdorf 

für die Jahre 2021 und 2022 

vom ............................................ 
 

 
Der  Ortsgemeinderat  hat  auf  Grund  der  §§  95  ff.  Gemeindeordnung  Rheinland‐Pfalz  in  der  derzeit 

geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:  

 
 

 
§ 1 Ergebnis‐ und Finanzhaushalt  

 
Festgesetzt werden 
 
1. im Ergebnishaushalt 
       
    der Gesamtbetrag der Erträge 2021 auf   666.550 € 
         der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2021 auf        694.010 € 
         der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag 2021 auf           27.460 € 
 
    der Gesamtbetrag der Erträge 2022 auf        662.250 € 
         der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2022 auf        668.020 € 
         der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag 2022 auf   5.770 € 
 
 
2. im Finanzhaushalt 
   

der Saldo der ordentlichen Ein‐ und Auszahlungen 2021 auf  ‐7.560 € 
 
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 auf   3.000 € 
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 auf   0 € 
der Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 auf   3.000 € 
 
der Saldo der Ein‐ und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2021 auf   4.560 € 
 
 
der Saldo der ordentlichen Ein‐ und Auszahlungen 2022 auf  14.130 € 
 
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 auf   48.100 € 
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 auf   0 € 
der Saldo aus Investitionstätigkeit 2022 auf   48.100 € 
 
der Saldo der Ein‐ und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2022 auf   ‐62.230 € 
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§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im Haushaltsjahr 
2021 nicht veranschlagt.  
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im Haushaltsjahr 
2022 nicht veranschlagt.  
 
 
 

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden weder in 2021 noch in 2022 veranschlagt. 

 
 
 

§ 4 Steuersätze 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 

- Grundsteuer A auf              400 v. H. 
 

- Grundsteuer B auf              490 v. H. 
 

- Gewerbesteuer auf              380 v. H. 
 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 

- Grundsteuer A auf              400 v. H. 
 

- Grundsteuer B auf              490 v. H. 
 

- Gewerbesteuer auf              380 v. H. 
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§ 5 Gebühren und Beiträge 
 
Die  Sätze  der  Gebühren  und  Beiträge  für  ständige  Gemeindeeinrichtungen  nach  dem 

Kommunalabgabengesetz  vom  20.06.1995  werden  für  das  Haushaltsjahr  2021  und  2022  wie  folgt 

festgesetzt: 

 
Bestattungswesen 
 

1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen: 
1.1. Reihengrab                                          500,00 € 
1.2. Einzelwahlgrab                                          600,00 € 
       Verlängerungsgebühr pro Jahr                                        20,00 € 
1.3. Doppelwahlgrab                                       1.400,00 € 
       Verlängerungsgebühr pro Jahr                                        46,67 € 
1.4. Dreierwahlgrab                                       2.500,00 € 
       Verlängerungsgebühr pro Jahr                                        83,33 € 
1.5. Kindergrab                                           250,00 € 
 

2. Grabstellengebühren für Feuerbestattungen: 
2.1 Urnenreihengrab                                          250,00 € 
2.2 Urnenwahlgrab                                          300,00 € 
      Verlängerungsgebühr pro Jahr                                         10,00 € 
2.3 Doppelurnenwahlgrab                                        550,00 € 
      Verlängerungsgebühr pro Jahr                                        18,33 € 
2.4 Urnenanonymgrab                                          600,00 € 
2.5 Rasenurnengrab                                          700,00 € 
2.6 Rasengrab für Erdbestattungen                                   1.600,00 € 
2.7 Urnenbeilegung in ein vorhandenes 
       Einzelwahlgrab, Doppel‐ oder Dreiergrab            300,00 € 
2.8 Urnenhochbeet 
       Einzelgrab                    900,00 € 
       Tiefengrab                                                                                          1.350,00 € 
        Verlängerungsgebühr pro Jahr                                                     45,00 € 
 

3. Benutzungsgebühr Leichenhalle        
pro Tag                                                            30,00 € 
 

4. Grabanfertigungsgebühren 
4.1 Erwachsenengrab                              500,00 € 
4.2 Kindergrab                                320,00 € 
4.3 Urnengrab                                 150,00 € 
4.4 Urnentiefengrab                                          260,00 € 
 

        5. Einebnung einer Grabstelle 
              5.1 Einzelgrab                                                                                             360,00 € 
              5.2 Doppelgrab                                                                                            460,00 € 
              5.3 Urnengrab                                                                                              260,00 € 
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§ 6 Eigenkapital 
 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt  1.052.850,22 €. 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt  1.068.381,22 €. 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt  1.040.981,22 €. 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt  1.035.211,22 €. 

 
 
 

§ 7 Über‐ und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Erhebliche über‐ und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.  1 Satz 2 

GemO  liegen  vor,  wenn  im  Einzelfall  15  v.  H.  der  Haushaltsermächtigung  (Posten  je  Teilhaushalt) 

überschritten sind. 

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO. 

 
 
 

§ 8 Wertgrenze für Investitionen 
 
Investitionen  oberhalb  der  Wertgrenze  von  25.000  Euro  sind  im  jeweiligen  Teilhaushalt  einzeln 
darzustellen. 
 
Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei 
einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €. 
 
 
 
Feusdorf ……………………….. 
Ortsgemeinde Feusdorf 

 
 
 
 
Franz‐Josef Hilgers, Ortsbürgermeister 
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Hinweis: 

Die  vorstehende  Haushaltssatzung  für  die  Haushaltsjahre  2021  und  2022  wird  hiermit  öffentlich 

bekannt  gemacht. Die  nach § 95 Abs.  4  erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde  zu den 

Festsetzungen  in  den  §§  2  und  3  der  Haushaltssatzung  sind  erteilt.  Sie  haben  folgenden  Wortlaut: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
54550 Daun, ………………………………..            DS 
Kreisverwaltung Vulkaneifel 
Im Auftrag:  
 
 
 
………………………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

Der  Haushaltsplan  liegt  zur  Einsichtnahme  von  ……………………………..……….  bis  einschließlich 

…………………………………………….  von  montags  bis  donnerstags  von  08:00  Uhr  bis  12:30  Uhr  und  von 

13:30 Uhr bis 16:00 Uhr  sowie  freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  (mit Ausnahme von gesetzlichen 

Feiertagen) im Rathaus Gerolstein, Zimmer Nr. 106, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus. 

 
 

Feudorf, ………………….…………... 

Ortsgemeinde Feusdorf 

 

 

 

Franz‐Josef Hilgers, Ortsbürgermeister 
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Vorbericht (§ 6 GemHVO) 

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feusdorf 

für die Jahre Haushaltsjahre 2021 und 2022 
 

 

Gemäß § 95 Abs. 5 Satz 2 GemO kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für 2 Haushalts‐

jahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Von dieser Möglichkeit will die Ortsgemeinde Feus‐

dorf für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 Gebrauch machen.  

 

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über 

die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haus‐

haltsvorjahre geben. 

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. 

 

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbe‐

dingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten  innerhalb des 

Zeitraums der Ergebnis‐ und Finanzplanung. 

 

Insbesondere sind darzustellen: 

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge), 

2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge, 

3. die Entwicklung der  Investitionen und  Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die 

sich  hieraus  ergebenden  Auswirkungen  auf  die  Ergebnis‐  und  Finanzhaushalte  der 

folgenden Haushaltsjahre, 

4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kre‐

ditähnliche Rechtsgeschäfte, 

5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung, 

6. die Entwicklung des Eigenkapitals, 

7. die  Veränderungen  des  Sonderpostens  für  Belastungen  aus  dem  kommunalen  Fi‐

nanzausgleich. 

 

Mit dem vorliegenden Haushalt 2021/2022 werden Planergebnisse 2019 ausgewiesen. Hier‐

bei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. 

U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.  
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Die  letzte  geprüfte  Jahresrechnung  betrifft  das  Haushaltsjahr  2016.  Die  Verwaltung  hat  in 

Abstimmung mit  den Ortsgemeinden  ein  Konzept  für  die  Abarbeitung  der  offenen  Jahres‐

rechnung erstellt. Danach sollen die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 in 2021 erstellt werden.  

 

Erstmalig enthält der Plan in 2021 und 2022 interne Leistungsverrechnungen für das Produkt 

1143 Bauhof.  Insgesamt summierten sich die Veranschlagung in Erträgen und Aufwendun‐

gen auf 0 €. Hiermit wird verdeutlicht, welche Kosten für die Geräte pp. neben den Lohnkos‐

ten für die Gemeindearbeiter in den jeweiligen Produkten anfallen.  

 

In  der Ortsgemeinde  Feusdorf  sind  zum 30.06.2020 510  Einwohner mit Hauptwohnsitz  ge‐

meldet. Erfreulicherweise steigen die Zahlen wieder an. Dies ist sicherlich auch eine Auswir‐

kung des neuen Baugebietes.  

 

 

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergeb‐

nisrechnung ausgewiesen. 

 

a) Haushaltsjahr 2019 

Die Haushaltssatzung setzt 

im Ergebnishaushalt 

den Gesamtbetrag der Erträge auf   623.281 € 

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  601.080 € 

fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von   22.201 €. 

 
Der Haushaltsausgleich wird erreicht. 

 
Wie bereits erwähnt, liegt eine Jahresrechnung noch nicht vor.  

 
b)  Haushaltsjahr 2020 

Die Haushaltssatzung setzt 

im Ergebnishaushalt 

den Gesamtbetrag der Erträge auf   636.781 € 

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  621.250 € 

fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von   15.531 €. 

 

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht. 
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Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet. 

 

c)  Haushaltsjahr 2021 

Die Haushaltssatzung setzt 

im Ergebnishaushalt 

den Gesamtbetrag der Erträge auf   666.550 € 

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  694.010 € 

fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von   ‐27.460 €. 

 

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. 

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet. 

 

Gegenüber der Planung aus des Doppelhaushalt 2019/2020  für das Haushaltsjahr 2020 be‐

deutet dies eine Verschlechterung von 42.991 € 

 

Die Ursachen hierfür liegen u.a. in den eingeplanten Sonderaufwendungen für das Jahr 2021: 

 

 Reparatur Traktor mit einem Volumen von 5.000 €. Diese  ist notwendig, damit der 

Traktor noch einige Jahre weiter genutzt werden kann.  

 Sanierung Wegekreuz mit Kosten von 4.300 €. Hierzu gibt es bereits Spendenzusagen 

von 1.500 €. Weitere Zuschussanträge wurden gestellt.  

 Für die Sanierung der Risse  in den Gemeindestraßen muss ein Betrag von 15.000 € 

eingeplant werden. Damit sind alle Risse in den Gemeindestraßen vorerst beseitigt. 

 Im Gemeindehaus sollen die letzten alten Fenster erneuert werden. Kostenpunkt ca. 

500 €. 

 Außerdem muss die Bestuhlung im Gemeindehaus ergänzt werden, da mit den Jah‐

ren einige Stühle defekt sind. Kosten ca. 2.500 € 

 Kostenbeteiligung Kita Jünkerath. Bedingt durch die Umbaumaßnahmen wird der u.a. 

eine neue LED‐Beleuchtung angebracht. Für das Jahr 2021 ist mit einer Kostenbeteili‐

gung von 31.500 €. Gegenüber 2020 bedeutet dies eine Mehrbelastung von 17.500 €. 

 

Unabhängig  von  der  jetzigen  Haushaltssituation  hat  der  Ortsgemeinderat  beschlossen,  ab 

dem Haushaltsjahr 2021 die Hundesteuersätze anzuheben. Die letzte Anpassung ist im Jahre 

2012 erfolgt.  

Ebenso ist eine Anpassung der Friedhofsgebühren in der Haushaltssatzung vorgesehen.  
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Die Belastung aus Kreis‐  und Verbandsgemeindeumlage  für das  Jahr 2021 beläuft  sich  auf‐

grund der vorläufigen Umlagegrundlagen auf 388.250 €. Diesen Berechnungen sind unverän‐

derte  Hebesätze  bei  der  Verbandsgemeinde  von  37,5  v.H.  und  bei  der  Kreisumlage  von 

45,7 v.H.  unterstellt.    Gegenüber  der  Planung 2020  bedeutet  dies  eine Mehrbelastung  von 

18.200  €.  Damit  einhergehen  aber  höhere  Schlüsselzusweisungen  (2021:  186.200  €,  2019: 

168.620 €). 

 
d)  Haushaltsjahr 2022 

Die Haushaltssatzung setzt 

im Ergebnishaushalt 

den Gesamtbetrag der Erträge auf   662.250 € 

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  668.020 € 

fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von   5.770 €. 

 

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. 

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet. 

 

Damit weist die Planung gegenüber 2021 eine Verbesserung von 21.690 € aus.  

 
Hierin berücksichtigt sind folgende Sonderaufwendungen: 

 
 Die  Kostenbeteiligung  an  der  Kindertagesstätte  beläuft  sich  lediglich  auf  22.300  € 

(weniger: 9.200 €). Hierin berücksichtigt  ist ein neuer Anstrich  für das gesamte Ge‐

bäude.  

 Die Sanierung der Behinderten‐Toilette im Gemeindehaus (Kosten ca. 3.00 €). 

 Sanierung Musikpavillon mit einem ersten Kostenvoranschlag von 15.900 €. Die Orts‐

gemeinde wird im Frühjahr 2022 weitere Angebote einholen und abstimmen, ob Ei‐

genleistungen möglich sind.  

 

e) Haushaltsjahre 2023 und 2024 

Nach §  1 Absatz  2 GemHVO  ist  die mittelfristige  Finanzplanung  in  den Haushaltsplan  inte‐

griert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen 

lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird. 

Den Zahlen 2023 bis 2024 liegen die Prognosen der Steuerschätzung Oktober 2020 zugrunde.  
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Dies berücksichtigend, werden  in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Jahresüber‐

schüsse/‐fehlbeträge erwartet: 

 
2023 = Jahresüberschuss 12.810 € 

2024 = Jahresüberschuss 13.300 € 

 

In diesen Zahlen sind jedoch keine Sonderaufwendungen veranschlagt.  

 

 

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden  im Finanzhaushalt geplant und  in 

der Finanzrechnung ausgewiesen. 

 

a) Haushaltsjahr 2019 

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelüberschuss von 184.481 € aus. 

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein‐ und Auszahlungen im 

Betrag von 41.401 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein‐ und Auszahlungen aus Investiti‐

onstätigkeit im Betrag von 143.080 €. 

 

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 

Ein‐ und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investi‐

tionskrediten zu decken. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 

13.735 €.  

 
Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.  

 

b) Haushaltsjahr 2020 

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelüberschuss von 77.481 € aus. 

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein‐ und Auszahlungen im 

Betrag von 34.731 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein‐ und Auszahlungen aus Investiti‐

onstätigkeit im Betrag von 42.750 €. 

 

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 

Ein‐ und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investi‐

tionskrediten zu decken. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 

14.320 €.  
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c) Haushaltsjahr 2021 

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 4.560 € aus. 

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein‐ und Auszahlungen im 

Betrag von 7.560 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein‐ und Auszahlungen aus Investiti‐

onstätigkeit im Betrag von 3.000 €. 

 

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentli‐

chen Ein‐ und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung 

von Investitionskrediten zu decken. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft 

sich auf rd. 15.000 €.  

Ebenso kann der Tilgungsbetrag aus dem KEF‐Vertrag in Höhe von 5.296 € nicht erwirtschaf‐

tet werden.  

 

d) Haushaltsjahr 2022 

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelüberschuss von 62.230 € aus. 

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein‐ und Auszahlungen im 

Betrag von 14.130 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein‐ und Auszahlungen aus Investiti‐

onstätigkeit im Betrag von 48.100 €. 

 

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentli‐

chen Ein‐ und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung 

von Investitionskrediten zu decken. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft 

sich auf rd. 15.600 €.  

Ebenfalls kann damit der Tilgungsbetrag aus dem KEF‐Vertrag in Höhe von 5.296 € nicht er‐

wirtschaftet werden.  

 

e) Haushaltsjahre 2023 und 2024 

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten: 

 

2023 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von   35.710 €   

2024 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 249.800 € 

 

Für die Jahre 2023 und 2024 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, denn die planmäßigen 

Tilgungen  von  Investitionskrediten  können durch  den  Saldo der  ordentlichen und  außeror‐

dentlichen Ein‐ und Auszahlungen gedeckt werden. 
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Tilgungen 2023 = 16.300 € (Saldo = 32.710 €) 

Tilgungen 2024 = 17.000 € (Saldo = 33.200 €) 

 

Auch in diesen Jahren kann der Tilgungs‐Beitrag KEF erwirtschaftet werden.  

 

 

III.  Entwicklung  der  Investitionen  und  Investitionsförderungsmaßnahmen  sowie  die  sich 

hieraus  ergebenden  Auswirkungen  auf  die  Ergebnis‐  und  Finanzhaushalte  der  folgenden 

Haushaltsjahre 

 

1. Haushaltsjahr 2019 

Im Haushaltsjahr 2019 waren Investitionen in Höhe von 190.150 € eingestellt. 
 
Produkt 3652: Investitionskostenzuschuss Kita Jünkerath mit 4.390 € 
Produkt 5410:  Erschließung „Auf dem Faller“ mit 24.000 € 
Produkt 5410:  Neubau Buswartehalle mit 3.000 € 
Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftsweg „Im Maychen“ mit 158.760 € 
 
Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant. 
 

Eine Jahresrechnung 2019 liegt noch nicht vor. 

 
2. Haushaltsjahr 2020 

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 51.240 € eingestellt. 
 
Produkt 5410: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED mit 51.240 € 
 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant. 
 
3. Haushaltsjahr 2021 

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Investitionen eingestellt.  
 
 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant. 
 

4. Haushaltsjahr 2022 

Auch im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionen eingestellt. 
 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind ebenfalls nicht geplant. 
 

Es wird erwartet, dass die Beiträge  für den Ausbau des Wirtschaftsweges „Im Maychen“  in 

2022 abgerechnet werden können. Die Beitragssumme sollte sich auf 45.100 € belaufen.   
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5. Haushaltsjahre 2023 und 2024 

Für diese Jahre sind keine Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geplant.  

 

Die Beiträge aus dem Straßenbaumaßnahmen „Auf dem Faller“ und Escher Straße“ werden 

in 2024 mit einem Volumen von 213.600 € erwartet.  

 

 

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähn‐

liche Rechtsgeschäfte 

 

1. Haushaltsjahr 2019 

Für die  Finanzierung der  Investitionsmaßnahmen des  Jahres 2019 werden  ‐ wie bereits  er‐

wähnt ‐ keine Investitionskredite benötigt. 

 

2. Haushaltjahr 2020 

Für die  Finanzierung der  Investitionsmaßnahmen des  Jahres 2020 werden  ‐ wie bereits  er‐

wähnt ‐ keine Investitionskredite benötigt. 

 

3. Haushaltsjahr 2021 

Da für das Haushaltjahr 2021 keine Investitionen veranschlagt sind, entfällt eine Veranschla‐

gung einer Kreditermächtigung.  

 

Zum 31.12.2020 beläuft sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 334.042,67 €. Unter Be‐

rücksichtigung  der  Tilgungen  zum  31.12.2021  wird  sich  dieser  voraussichtlich  auf 

319.117,93 € reduzieren.  

 

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant. 

 

4. Haushaltsjahr 2022 

Da für das Haushaltjahr 2022 keine Investitionen veranschlagt sind, entfällt eine Veranschla‐

gung einer Kreditermächtigung.  

 

Ausgehend  von  einem  Schuldenstand  am  31.12.2021  in  Höhe  von  319.117,93  €  wird  sich 

dieser zum 31.12.2022 auf 303.560,08 € reduzieren.  
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5. Haushaltsjahre 2023 und 2024 

Für die Jahre 2023 und 2024 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.  

 

 

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 beläuft sich auf 171.614,02 €.  

Bei der Planaufstellung 2019/2020  ist man noch davon ausgegangen, dass die Beiträge aus 

den Erschließungsmaßnahmen der Gemeindestraßen und aus dem Wirtschaftswege zeitnah 

fließen.  Wie bereits erwähnt, werden die Beiträge aus dem Bereich Wirtschaftswege erst in 

2022  und  die  Beiträge  aus  dem  Bereich  Gemeindestraßen  erst  in  2024  erwartet.  Das  Ge‐

samtvolumen der ausstehenden Beiträge beläuft sich auf 258.700 €.  

 
Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 beläuft sich auf ‐150.502,30 €.  

 

Für das Jahr 2020 kann die Ortsgemeinde Feusdorf mit einer Gewerbesteuerkompensations‐

zahlung  in  Höhe  von  5.207  €  rechnen.  Diese  Zahlung  unterliegt  allerdings  den  Umlagebe‐

rechnungen.  

 

Nach der  jetzigen Planung wird für das Jahr 2021 eine Steigerung des negativen Finanzmit‐

telbestandes von 19.560 erwartet. In 2022 kann dieser dann um 62.230 € reduziert werden.  

Sowohl  für  das  Jahr  2023  als  auch  für  das  Jahr  2024 werden weitere  Reduzierung  des  Fi‐

nanzmittelbestandes erwartet.  

 

Auch  für  das  Jahre  2021  und 2022  sind  die Mehrerträge KEF  eingestellt. Hinzu  kommt die 

Landeszuweisung in Höhe von jährlich 4.400 €. 

Ohne eine Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond würde der Liquiditätskreditbedarf 

der Ortsgemeinde jährlich um weitere 12.800 € höher ausfallen.  

Mit Vorlage des Haushaltes wird nunmehr der Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus 

dem KEF für das Jahr 2021 gestellt.  

 

 

VI. Entwicklung des Eigenkapitals 

Die festgestellte Bilanz zum 31.12.2016 weist ein Eigenkapitel von 1.047.789,22 € aus.  

Da weitere Jahresrechnungen noch nicht vorliegen, kann keine zuverlässige Aussage zur Ent‐

wicklung getroffen werden.  

Nach dem vorliegenden Haushalt ist in den nächsten 2 Jahren jedoch mit einem Verzehr des 

Eigenkapitals zu rechnen.  
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VII. Veränderungen des Sonderpostens  für Belastungen aus dem kommunalen Finanzaus‐

gleich 

Der Sonderposten  ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung  in und die 

Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind  in der Ergeb‐

nisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.  

 

Für die Jahr 2021 und 2022 wurde auf eine Berechnung vorerst verzichtet. 
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Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan 

 

1. Die Personal‐ und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die 

gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die 

Personal‐ und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen 

Teilfinanzhaushalts. 

2. Die Personal‐ und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal‐ und Versorgungsauszahlungen 

werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis‐ bzw. Gesamtfinanzhaushalt für 

gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige 

Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.  

4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im 

Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige 

Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.  

6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen 

Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
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Ergebnis 
2019

Ansatz
 2020

Ansatz 
2021

Planung
2022

Planung 
2023

Planung 
2024

1
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein‐ und 
Auszahlungen 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)

41.401,00 34.731,00 ‐7.560,00 14.130,00 32.710,00 33.200,00

2
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von 
bereits genehmigten Investitionskrediten 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)

13.735,00 14.320,00 15.000,00 15.600,00 16.300,00 17.000,00

2a abzüglich Mindesttilgung lt. KEF‐Vertrag 5.296,00 5.296,00 52.960,00 5.296,00 5.296,00 5.296,00

3  = "freie Finanzspitze" 22.370,00 15.115,00 ‐75.520,00 ‐6.766,00 11.114,00 10.904,00

4

abzüglich 
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, 
aber noch nicht genehmigten  Investitionskrediten (§ 2 
Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

0,00 0,00 0,00 0,00

5 freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: _< 0) 22.370,00 15.115,00 ‐75.520,00 ‐6.766,00 11.114,00 10.904,00

Endfällige Kredite € Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung  €
Jahr 2021 31.12.2018
Jahr 2022 2.161,27 31.12.2019
Jahr 2023 31.12.2020

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

in €
einschließlich Zinsauszahlungen für 
bereits genehmigte Kredite

einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, 
noch  nicht genehmigte Kredite

171.614,02

106.901,00
150.502,30

Lfd.
Nr. Einzahlungs‐ und Auszahlungsarten
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Haushaltsjahr 2021

Stand Beginn des 
Haushaltsvorjahres

Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

Voraussichtlicher Stand 
zum Ende des 
Haushaltsjahres

1 Anleihen
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 348.360 334.043 319.118
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 150.502 87.341 106.901

4
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen 
wirtschaftslich gleichkommen.  0 0 0

5 Summe der Verbindlichkeiten 498.863 421.384 426.019

Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge

lfd.
Nr.

Art
(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

in €
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Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Gerolstein (Verbandsgemeinde), Petra Sonntag
16.11.2020, 07:44:36 Seite 1 von 2

Akte Nr
Darlehensgeber

Verwendungszweck

Auszahlungstag

Ursprungsbetrag
Zinssatz in %

Zinsfestschreibung/

Enddatum

Stand

01.01.2021

Umschuld. Zug.

Neuaufn.

Zinsen

Jahr 2021

Tilgung

Jahr 2021

Umschuldung

Tilgung

Stand

31.12.2021

Gemeinde 11 Feusdorf

Darlehensart 1 Kreditinstitut

11-001 DZ HYP (FAD 154692)
VmHH 2008

30.10.2008
100.640,00

4,820 30.10.2028
30.06.2034

67.297,69 0,00 3.177,80 3.685,84 0,00 63.611,85

11-003 Norddeutsche Landesbank
Nord LB (FAD 159994)
Umschuldung KSK =
28.739,54 €, Umschuldung
Vorfinanzierung =
181.229,27 €

30.05.2011
209.968,81

3,870 30.06.2039
30.06.2039

161.525,93 0,00 6.162,33 6.162,83 0,00 155.363,10

Summe Darlehensart 1 310.608,81 228.823,62 0,00 9.340,13 9.848,67 0,00 218.974,95

Darlehensart 6 Sonstige inländische Kreditinstitute

11-002 Kreissparkasse Vulkaneifel
(FAD 143522)
Baugebiet "Auf Rüddel"

01.02.2009
150.000,00

4,105 30.01.2024
30.03.2036

102.922,19 0,00 4.148,50 5.008,98 0,00 97.913,21

11-004 Kreissparkasse Vulkaneifel
(FAD 143522)

01.10.2012
2.800,00

2,100 30.09.2022
30.03.2047

2.296,86 0,00 47,71 67,09 0,00 2.229,77

Summe Darlehensart 6 152.800,00 105.219,05 0,00 4.196,21 5.076,07 0,00 100.142,98

Summe Gemeinde 11 463.408,81 334.042,67 0,00 13.536,34 14.924,74 0,00 319.117,93
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Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Gerolstein (Verbandsgemeinde), Petra Sonntag
16.11.2020, 07:44:36 Seite 2 von 2

Akte Nr
Darlehensgeber

Verwendungszweck

Auszahlungstag

Ursprungsbetrag
Zinssatz in % Zinsfestschreibung

Stand

01.01.2021

Umschuld. Zug.

Neuaufn.

Zinsen

Jahr 2021

Tilgung

Jahr 2021

Umschuldung

Tilgung

Stand

31.12.2021

Endsumme 463.408,81 334.042,67 0,00 13.536,34 14.924,74 0,00 319.117,93
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Haushaltsjahr 2022

Stand Beginn des 
Haushaltsvorjahres

Voraussichtlicher Stand 
zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

Voraussichtlicher Stand 
zum Ende des 
Haushaltsjahres

1 Anleihen
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 334.043 319.118 303.560
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 87.341 106.901 60.271

4
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen 
wirtschaftslich gleichkommen.  0 0 0

5 Summe der Verbindlichkeiten 421.384 426.019 363.831

Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge

lfd.
Nr.

Art
(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

in €
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Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Gerolstein (Verbandsgemeinde), Petra Sonntag
16.11.2020, 07:45:29 Seite 1 von 2

Akte Nr
Darlehensgeber

Verwendungszweck

Auszahlungstag

Ursprungsbetrag
Zinssatz in %

Zinsfestschreibung/

Enddatum

Stand

01.01.2022

Umschuld. Zug.

Neuaufn.

Zinsen

Jahr 2022

Tilgung

Jahr 2022

Umschuldung

Tilgung

Stand

31.12.2022

Gemeinde 11 Feusdorf

Darlehensart 1 Kreditinstitut

11-001 DZ HYP (FAD 154692)
VmHH 2008

30.10.2008
100.640,00

4,820 30.10.2028
30.06.2034

63.611,85 0,00 2.996,89 3.866,75 0,00 59.745,10

11-003 Norddeutsche Landesbank
Nord LB (FAD 159994)
Umschuldung KSK =
28.739,54 €, Umschuldung
Vorfinanzierung =
181.229,27 €

30.05.2011
209.968,81

3,870 30.06.2039
30.06.2039

155.363,10 0,00 5.920,35 6.404,81 0,00 148.958,29

Summe Darlehensart 1 310.608,81 218.974,95 0,00 8.917,24 10.271,56 0,00 208.703,39

Darlehensart 6 Sonstige inländische Kreditinstitute

11-002 Kreissparkasse Vulkaneifel
(FAD 143522)
Baugebiet "Auf Rüddel"

01.02.2009
150.000,00

4,105 30.01.2024
30.03.2036

97.913,21 0,00 3.939,69 5.217,79 0,00 92.695,42

11-004 Kreissparkasse Vulkaneifel
(FAD 143522)

01.10.2012
2.800,00

2,100 30.09.2022
30.03.2047

2.229,77 0,00 46,30 68,50 0,00 2.161,27

Summe Darlehensart 6 152.800,00 100.142,98 0,00 3.985,99 5.286,29 0,00 94.856,69

Summe Gemeinde 11 463.408,81 319.117,93 0,00 12.903,23 15.557,85 0,00 303.560,08
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Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Gerolstein (Verbandsgemeinde), Petra Sonntag
16.11.2020, 07:45:29 Seite 2 von 2

Akte Nr
Darlehensgeber

Verwendungszweck

Auszahlungstag

Ursprungsbetrag
Zinssatz in % Zinsfestschreibung

Stand

01.01.2022

Umschuld. Zug.

Neuaufn.

Zinsen

Jahr 2022

Tilgung

Jahr 2022

Umschuldung

Tilgung

Stand

31.12.2022

Endsumme 463.408,81 319.117,93 0,00 12.903,23 15.557,85 0,00 303.560,08
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Ergebnis Betrag
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) in €

1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 13.088,73

2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 ‐17.400,00

3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 260

4 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2019 22.201

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres ‐ einschl. Nachträge) 2020 15.531

6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 ‐27.460

7 Zwischensumme 6.221

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 ‐5.770

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 12.810

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 13.300

11 Summe 26.561

Jahrlfd.Nr.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
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Saldo der
ordentlichen und
außerordentlichen

Ein‐ und
Auszahlungen F 23

./.
planmäßige
Tilgung F 36

=
vorzutragende

Beträge

1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge
davon aus:

2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 ‐15.521,29 14.648,21 ‐30.169,50

3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 9.110,00 15.200,00 ‐6.090,00

4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 20.410 13.200 7.210,00

5 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2019 41.401 13.735 27.666,00

6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres ‐ einschl. Nachträge) 2020 34.731 14.320 20.411,00

7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 ‐7.560 15.000 ‐22.560,00

8 vorzutragender Betrag ‐3.533

9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 14.130 15.600 ‐1.470

10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 32.710 16.300 16.410

11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 33.200 17.000 16.200

12 Summe 27.608

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und ‐fehlbeträge

ldf.Nr. Ergebnis Jahr

in €
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Ergebnis Betrag nachrichtlich:
aufgelaufenes Eigenkapital

(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2018 1.030.649,22

2 + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2019 22.201 1.052.850,22

3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2020 15.531 1.068.381,22
4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2021 ‐27.400 1.040.981,22

5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2022 ‐5.770 1.035.211,22

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2023 12.810 1.048.021,22

7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2024 13.300 1.061.321,22

in €
lfd. Nr.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Seite 96 von 100



Gemeinde: Feusdorf

Kreisumlage Verbandsge- Sonderumlage Umlagen
Bezeichnung Umlage- Kreisumlage Verbandsge- Sonderumlage aufgrund der meindeumlage Atl-Schulden insgesamt

grundlagen v.H. meindeumlage "Alt-Schulden" einzelnen Um- aufgrund der aufgrund der
v.H. v.H. lagegrundlagen einzelnen Um- einzelnen Um-

lagegrundlagen lagegrundlagen
Euro Euro Euro Euro

1                                         2                  3               4            5                6                  7                  8                 9                    
 
Steuerkraftzahlen

 
Grundsteuer A 4.404           45,70        37,50     1,8735 2.012           1.651           82               3.745             

 
Grundsteuer B 36.412         45,70        37,50     1,8735 16.640         13.654         682             30.976           
 
 
Gewerbesteuer 17.120         45,70        37,50     1,8735 7.823           6.420           320             14.563           

Gemeindeanteil a.d.Est. 192.324       45,70        37,50     1,8735 87.892         72.121         3.603          163.616         
 

 
Ausgleichsleistung § 21 LFAG 19.668         45,70        37,50     1,8735 8.988           7.375           368             16.731           
 

 Gemeindeanteil a.d.U.st. 5.475           45,70        37,50     1,8735 2.502           2.053           102             4.657             

 Gewerbsteuerkompensation 4.980           45,70        37,50     1,8735 2.275           1.867           93               4.235             

 
Schlüsselzuweisungen 186.231       45,70        37,50     1,8735 85.107         69.836         3.489          158.432         
 
 
Insgesamt 466.614       - - 213.239     174.977     8.739         396.955        

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 

Stand : Oktober 2020, Umlagegrundlagen auf Basis Haushaltsrundschreiben ISIM vom 28.10.2020

                Umlagesätze  

Haushaltsjahr 2021
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Anlage 3.1 zum Zuwendungsantrag der Ortsgemeinde Feusdorf vom 16.12.2020
für das Haushaltsjahr 2021

Konsolidierungsnachweis ANSATZ 2021
siehe Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen pp. 

Maßnahme
lfd. Nr.

Bezeichnung
der K-Maßnahme Sachkonto K-Anteil 

jährlich in € Ansatz 2021
Hebe-
sätze 
2011

Hebe-
sätze 
2021

Anteil KEF Position 
TEH

1
Anhebung Hebesatz Grund-
steuer A von 320 v. H auf
350 v. H.

40110000 254,14 3.800,00 320,00 400,00 760,00 E 1

2
Anhebung Hebesatz Grund-
steuer B von 350 v. H. auf
390 v. H.

4012000 3.690,22 48.700,00 350,00 490,00 13.914,29 E 1

3

Anhebung Hundesteuer, 1. Hund
von 50,00 € auf 60,00 €,
2. Hund von 100,00 € auf 150,00 
€
 jeder weitere Hund von 150,00 € 
auf 200,00 €

40330000 1.010,00 5.900,00 1.450,00 E 1

Summen: 4.954,36 58.400,00 16.124,29

Grundlage = 
Ansatz 2021/aktueller 
Hebesatz* alter Hebesatz vor 
KEF

Hundesteuer
Anzahl 2011 2020

1. Hund 60 3000 3600 600
2. Hund  13 1300 1950 650
weiterer Hund 4 600 800 200
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Anlage 3.2 zum Zuwendungsantrag der Ortsgemeinde Feusdorf vom 16.12.2020

 Darstellung des Konsolidierungspfades Ortsgemeinde Feusdorf

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ziel‐Größe 121.578 121.578 116.282 110.986 105.690 100.394 95.098 89.802 84.506 79.210 73.914 68.618 63.322 58.026 52.730 47.434
Ist‐Größe 158.551 140.893 176.648 119.201 64.860 56.882 15.470 171.614 150.502 87.341 106.901 60.271
Bereinigte Ist‐ 158.551 140.893 176.648 145.075 124.934 151.120 146.090 302.234 281.122 217.961 237.521 190.891

Erläuterungen: 
Ziel‐Größe:
Die Daten werden für alle KEF‐RP‐Teilnehmer einmalig vom Ministerium des Innern und für
Sport zusammengestellt und bleiben unverändert. Im ersten Jahr der Teilnahme am KEF‐RP
wird der im KEF‐RP gebildete Teilnahmebetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt,
der sodann für die weiteren Jahre um die sich ergebende Mindesttilgung verringert

Ist‐Größe:
Die Werte für den jeweiligen tatsächlichen Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung sind
von der Gemeinde jährlich einzutragen und von der Aufsichtsbehörde zu überprüfen

Diagramm
siehe gesondertes Blatt

*Die Ortsgemeinde Feusdorf hat Grundstücksverkäufe getätigt, die zur Darlehenstilgung herangezogen werden müssten. 
Zurzeit besteht aber keine Tilgungsmöglichkeit. Der Finanzmittelbestand ist daher um diese Beträge zu bereinigen. 

2014 25.874 € Die nächste Tilgungsmöglichkeit besteht zum 30.06.2017 =26.490,14 €
2015 34.200 €
2016 34.164 € Nächste Möglichkeit zur Tilgung 2022: ca. 2.000 €, 2024: ca 87.000 €
2017 32.544 €
2018 30.328 €

157.110 €
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Anlage 3.2 zum Zuwendungsantrag der Ortsgemeinde Feusdorf vom 04.04.2019
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